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1. FIRMA, SITZ UND DAUER

Aal

Unter der Firma ZugerFand Verkehrsbetriebe AG (ZVB) besteht auf unbestimmte Dauer eine Akti
engesellschaft mit Sitz in Zug.

II. ZWECK

ArL2

Die Geselschaft bezweckt:

a) die Führung eines konzessionierten Verkehrsbetriebes auf der Basis von Vereinbarungen mit
den Bestellern;

b) de Uete!igung an Ta«- und VerkehrsverDünden;

c) die über.ahme. Letrg oer Betriebs‘ührung ander&Trarspcrtunternehrnjrgen.

2 Die Geseilscha‘t ist berecntigt. weitere Tätigkeiten aszuLb-en. die m.: dem Zweck n Zusammen
hang stehen una geeigne: sind, denselben zu färder.

Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten, verwalten und veräussern.

III. GESELLSCHAFTSKAPJTAL

Art. 3a

Das Aktienkapital beträgt CHF 9600000.00 und ist eingeteilt in 19200 Namenaktien zu je CHE
500.00 nominar, welche zu 100% liberiert sind.

2 Die Aktien können in Zertifikate zusammengefasst werden.

Art. 3b

Die Übertragung von Aktien bedarf der Uewilligung der Gesellschaft. Die Dewilligung karin verwei
gert werden wenn die Gesellschaft, andere Aktionärinnen oder Aktionäre oder vom Verwaftungsrat
vorgeschlagene Dritte der übertragungswiFUgen Aktionärin oder dem übertragungswilligen Aktionär
die Aktien zum wirklichen Wert abkaufen.

2 Die Bewilligung kann ferner verweigert werden, wenn die/der Erwerbende nicht eine Erklärung ab
gibt, dass sie oder er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erwirbt.

s:e kann überdies auch aus wichtigem Grund ve.neget werden.

Als so!cher gilt:

a) Wenn deJdw Erwerberde drekt oder indirekt eine de Gese:schaft konkurierende Tätigkeit
ausübt Vt

b) Wenn die Eintragurg der/des Lrwer,i Aktcrbuch objektv unvereinbar ist mit der
Zecksezug der Gese schaft derwe
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Beim Erwerb von Aktien kraft Güter- oder Erbrecht oder Zwancsvo!Ist-eckung Kann das Gesuc.n Lfl1
Eintragung ins Ak:erbu‘ch nur abgelehnt werder, sofern der/dem Erwercender die Aktie9 zum w rk
hohen Wert abgekauft werden.

Art. 3c

Als Aktionärin oder Aktionär gilt, wer im Aktienbuch als solche/r eingetragen ist. Die Eigentümer
schaft und Nutzniessenden der Aktien werden mit Namen Lind Adressen aufgeführt.

2 Ist die Eintragung einer oder eines Erwerbenden aufgrund falscher Angaben erfolgt, kann dieser
nach Anhörung im Aktienbuch gestrichen werden.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär bat der GeselJschaft ihr/sein DomizV und allflHge Domizilwech
sel zur Eintragung ins Aktienbuch zu melden.

Als Mtte igen der Geselschaft an die Aktiorärinnen :jnd Aktionäre erfo gen rechtsgL.tic cureh
schrftliohe Mitteilung an de letztgerre;de;e A&esse der Aktionärinnen und Ak:ionäre.

IV. ORGANISATION

Art4

Die Organe der Gesellschaft sind:

A) Generalversammung
B) Verwaltung
C) Revisionssteile

A) Generalversamrnlung

ArtS

De ordentliche Generalversarnmlung firdet ajäh1icb inerbalb von sechs Mcraten nach Ende des
Geschäftsjahres statt.

Ajssernrdertiche Gerealversarrmlunger nden aufgrund eines BescMlusses Der Generalver
sarnmung, des Verwaltungsrates ocer auf Begehren der Revisionssteije statt. EnJe oder mehrere
Aktionäre/Aktionärinnen, die mindestens einen Zehntel des Aktienkapitals oder der Stimmen vertre
ten1 können ebenfalls die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen.
Das Begehren muss schriftlich, unterAngabe derzu behandelnden Geschäfte, an den Verwaltungs
rat gestellt werden, der die Versammlung innerhalb von sechs Wochen einzuberufen hat.

ArtG

Der Verwartungsrat bestrmmt den Tagungsort der Generalversammlung. Durch die Festlegung des
Tagurgsortes dar! ür keine Aktionärin und k&nen Aktionär de Ausübung seiner Rechte im Zusam
menhang mit der Ge.nera!versarnmlung in unsachlicher ‘Neise erschwert we‘den.

Art7

Die kann aucn ohre Tagungsort. ausschliesslich unter Verwendung elektro
rsche.r Mittel (&nschesslich Telefon-. Videokonferenz oder anderer audiovisueller oder elektroni
scher Kommunikationsmittel) durchgefüh r4en—Der Verwaltungsrat kann in diesem Fall auf die
Bezechnung einer/eines verzichten



Art8

Die Eigentümerschaft oder Vertretende sämtlicher Aktien können, fans kein Widerspruch erhoben
wird, eine Genealversamm‘ung ohne Erbal:ung der t de Einberurfu-g geltenden Vo:sch:iften
abhalten.

2 in deser Versammlung kann üser alle in der Gescnäftskreis der Generalversarnmung :aendefl
Gegenstände gültig vemardelt und Beschluss gefasst werden, solange ce Eigertürnerschaft oder
Vertretende sämtlicher Aktien daran teilnehmen.

Art9

Ene Genera.versamlung kair eserfaLs ohre Enhaltung der für d!e EirberLfurg geltenden Vor
schriften abgehalten werder, wenn de Beschsse auf schrftlicbem Weg auf Papier oder in elekt
ronischer Form (einscb]iesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nach
weis des Deschlusses durch Text ermögiicht) erfolgen, sofern nicht eine Aktionärin oder ein Aktionär
oder dessen/deren Vertreter/in die mündflche Beratung verlangt

Art. 10

Die Generalversammlung ist vom Verwaltungsrat mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag
durch sohrift]iche Mitteilung an die Aktionarinnen und Aktionäre oder durch Publikation im Amts
blatt, ggf. im SHAU, einzuberufen,

2 In der Einberufung sind das Datum, der Beginn, die Art und der Ort der Generalversammlung, die
Verhandlungsgegenstände, die Anträge des Verwaltungsrates, gegebenenfalls die Anträge der
Aktionärinnen oder Aktionäre samt kurzer Begründung sowie gegebenenfalls der Name und die
Adresse der/des unabhängigen Stimmrechtsvertretenden bekanntzugeben. Mindestens 20 Tage
vor der ordenthehen Generalversamrnlung sind der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte
den Akt:onärnrer und A<tcnärer zugänglich zu machen. Sofern die Urterager nicht elektronisch
zugängtb sind, kann jede Aktonärin und jeder AkUonär verlargen. dass ihr/ihm diese rnch:zetig
z‘Jgeste.:t wecen.

Aktionärirnen und Aktonäre, die zusammen ücer nndestens 5 Prozent des Aktierkap1als oder
der Stimmen verfügen, können die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen oder der Auf
nahme eines Antrages zu einen‘ Vernandlungsgegenstand in cie Enbemng der Gereraver
sammlung verlanger:.

Über Geenstnde, de nicht in der EinberYung argekürdig: warnen sind. können kei9e Be
schlüsse gefasst werder.; asgenornmen sind Ar:räge auf Enberufung &ner ajssercrdenUchen
Generalversamrnlung, auf Durchführung einer Sonderuritersuchung und auf Wahl einer Revisions
stelle.

Zur Diskussion und Antragstellung ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankün
digung.

Art 11

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

2 Jede Aktionärin und jeder Aktionär hat das Recht, selbst an der Generalversammlung teilzunehmen
oder sich durch eine Drittperson vertreten zu lassen.



Art. 12

Die Ge-isra ve-saT.nhiurg wrd durch die/den Präsidertin/Präsideiten des Verwalzurasra:es gelei
tet, bei Verb Vderung durch die/den VizepräsidentinNizeoräsidenten oder en anderes M!tglied des
Ve rwa Itu r gsrates

2 Die prc•toko!lführende Persor für die Gene-aIversarmIung wird vcm Vorsitzender bezeichnet.

De Generalversamrung wänit aus dem Kreis der anwesenden Akticnäririen urd Aktionäre die
Stimmenzähier durch offenes [-iandmehr.

Art. 13

Die Generalversamm[ung fasst ihre Beschlüsse und voi]zieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der ver
tretenen Aktienstimmeri, soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder die Statuten eine qualifizierte
Mehrheit verlangen. Bei Stimmengleichheit hat die oder der Vorsitzende den Stichentscheid.

2 Auf Verlangen einer Aktionärin oder eines Aktionärs erfolgt die Wahl der Mitglieder des Verwal
tungsrates in geheimer Abstimmung. Im Übrigen erfolgen Wahlen und Beschlussfassungen in offe
ner Abstimmung, falls die Gener&versammlung nichts anderes beschliesst.

Art. 14

Jede Aktonärn und jeder Aktionär st berecnt:g:. über Gegenstände. die oem Entscheid ocr Gene
ralversammlung unterliegen, Anträge zu steilen; diese müssen jedoch dem Verwaltungsrat mindes
tens vier Wochen vcr der Generaversamrnuna schrifUch eingereicht werden. Der Vervatungsat
bat solche Anträge auf die Tagesordnung de Generalversamrtung zu setzen und sie der VerS
sammlung mit seine Stellurgnal-me vorzulegen..

2 Jede Aktionärin und jeder Aktionär hat das Recht, zu allen Gegenständen, welche der Generalver
sammlung zur Behandlung vorliegen, Abänderungsanträge zu stellen.

Art. 15

Der Generalversammlung stehen folgende, nicht übertragbare Kompetenzen zu:

a) Festsetzung und Änderung der Statuten;
b) Wahl der Mitgieder des Verwaltungsrates unter Vorbehalt von § 16 sowie Waht der Revisions

stelle;
o) Die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung;
d) Die Genehmgurg der Jahresrechnung sowie die Beschussfassung über die Verwendung des

Bis nzg ewi r n es;
e) Die Beschlussfassung üoer die Rückzahlung der gesetzcben KaDitalreserve.
f Eleilung der Entlastung an die Mtgieder des Verwa‘tungsrates:
g) Beschlussfassung über Anträge des Verwaltungsrates. der Revisionsstelle und einzelner Akti

onärrinen oder Aktonären;
h) Beschlussfassung über alle anderen Geschäfte, &e ihr durch das Gesetz cder Statuten vorbe

haften sina.
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B) Verwaltung

Verwaltungsrat

Art. 16

Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern Fünf Mitglieder werden vom Kanton und den
Gemeirden aDgecronet. Die Zusamn-ersetzung erfolgt geräss § 3 Abs. 1 des <antosratsbe
scilusses cetrefferd Beteiligung des Kantors LTd Der c-eTeicen ai Aktiekaot der Zugerlard
Verke[-sbetriebe AG vom 3. Fvla. 1993 (ASS 751.35).

2 Ein M5ilied des Verwaltungsrates wird durcn die Gereralversamking gewäh:.

Die Amtsdaer der Mitgliecer des Verwaltungsrates beträgt vier Jahre. De Atsdauer endet am
Tag der ordenthchen GeneraiversammLing. Beim Ersatz eines während oerAmtsdauer ausgeschie
dener Mitglieds tritt das neue Mitglied in die Anitsdauer seines Vorgängers ein.

Die Mtgliede des Verwaltjngsrates nabe.n kein Anech auf Ausrichturg von Tantemen

Art. 17

Der Verwaltungsrat kcrstituiert sion selbst.

Art 18

Der Verwaltungsrat besammelt sich auf Einladung der/des Präsidentin/Präsidenten, die mindestens
sieben Tage vor der Sitzung zu erfolgen hat, sooft es die Geschäfte erfordern oder wenn drei Mit
glieder oder die Revsionsstelle die Einberufung schriftlich unter Angabe des Grundes verlangen.

2 Der Verwa]tungsrat führt Sitzungsprotokolle, die von der Vorsitzenden/vom Vorsitzenden und der
protokoliführenden Person zu unterzeichnen sind. Die protokollführende Person braucht weder Mit
glied des Verwaltungsrates noch Aktionärin oder Aktionär zu sein.

Art 19

Zur Fassung eines gültigen Ueschlusses des Verwaltungsrates ist die Anwesenheit von mindestens
vier Mitg[iedern erforderlich,

2 Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet das absolute Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei Stim
mengleichheit zählt die Stimme der/des Vorsitzenden doppelt.

Wenn nötig, können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch auf dem Weg der schriftlichen oder
elektronischen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst werden] sofern nicht ein Mitglied die
mündliche Beratung erlangt. Die auf dem Korrespondenzweg gefassten Beschlüsse sind in das
Protokoll der nächsten Sitzung aufzunehmen.

Art. 20

In die Kcmpetenz des Verwaltungsrates fa.en sbesordere:

a) De Oberletung der Gesejscnaft und de Erteilung der nötigen Wesungen;
b) die Festlegu9g der Organisat:on;
c) die Ausgestaltung des Rechnungsweseis;
d) die Ernennung und Abberufun dc‘ m r eschäftsfChrurg und der Vertretung betrauten

Personen! * ( _2 1/4
e) de Ozeraufsicht )ber die mit deGec qS ‘trauten Personen. namentlich rt Hinb‘ck

auf die Befolgung der Gesetze. Statuten,
eit

te und Weisungen;

anwa\



oe Erstellung des Gescnäftsbe-ittes sowie die Vorbereitung de Generalversamming urc
die Ausfünrur.g ihrer Bescnlüsse:

g) die Ehreichurg eines Gesuchs um Nachlassstundung jnd die Benachr;chtigung des Gerichts
irr Falle der überschul&ng;

1) Die Uberwachung der Zab:ungsfhigket des (Jnternehrre“s.

2 Der Verwaitungsrat kann die VorbereilLing und de Ausführung seiner Beschlüsse oder die Uberwa
chung von Geschäften einzelnen Mitgliedern zuweisen Er hat für eine angemessene Berichterstat
tung an seine Mitglieder zu sorgen.

U nternchmensleitu ng

Art. 21

Die/der Uriternehmensleiter!in leitet unter Aufsicht des Verwaltungsrates den Betrieb des Unterneh
mens. ::nre/sejne Komoe:e.izeq jnd Aufgaben werden in einem Reglernemtes:ceegt, das vorn Ver
waltungsrat e‘assen wird.

2 Sie oder er nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit beratender Stimme teI.

C) Revisionsstelle

Art. 22

Als Revisionsstelle wählt die Generalversammlung auf eine Amtsdauer von einem Jahr eine Revi
sionsgeseflschaft, welche die Anforderungen für zugelassene Revisionsexperten erfüllt.

V. RECHNUNGSABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG

Art. 23

De Re&,nungen snd alährlich ajf den 31. Dezerber abzjschliessen.

Art. 24

Die Gereraversammlung besch ;esst über &e Jerwerdurg des Banzgewnnes urte Berücksich
hgung der gesetzeben Vorschrifterr von Art. 67 ff. OR und unler Einnaftung cer Bestimmungen
des Personenbeförderungsgesetzes (SR 745.1).

VI. BEKANNTMACHUNGEN

Art. 25

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch schrift[iche Mitteilung (per Brief oder E
Maifl an die Aktionärinnen und Aktionäre, an die in, Aktienbuch verzeichneter Adressen oder durch
Publikation im Anisolatt oder im SHAB

VI!. RECHTSSTREITIGKEITEN N
No‘

Art26

Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen der Gesell&r ihren Organen und einzelnen Akti
onärinneri und Aktionären aus dem Gesellschaftsverhäktnis ist Zu.

2 Zustandig sind die ordentlichen Gerichte \j/fl
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VIII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION DER GESELLSCHAFT

Art. 27

Die Aufösjno jnd Licuication der Gesellschaft kar.ri jederzeit unter Beachtung der gesetzlichen
und statutarischen Bestimirungen beschlossen werden Die Licuidation erfolgt dLr&1 den in- Amt
befndlichen Verwaltungsrat, falls nicht de Generalversammlung andere Perso9en damit beauftragt.

Ein alfä]ger Liquidatior.süberschuss st nach Rückzahung des Aktienkapitals höchstens zum
Nenr,vjei für öffentliche. gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Cham. 30. Ma 2023

Notarielle Beglaubigung

Hiermft beglaubige ich, Notar des Kantons Zug, Jost Windlin, Rechtsanwalt, dass die vorflegenderi
Statuten derjenigen Fassung entsprechen, w[e sie heute von den Erschienenen gutgeheissen wur
den.

Cham, 30. Mai 2023 Der Notar: —

Jost Wiridlin

: Zugerland
Verkehrsbetriebe

Zugerland Verkehrsbetriebe AG
An der Aa 6, 6300 Zug
Telefon 041 5155800
info@zvb.ch, w.zvb.ch
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